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Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn dieses Heft vor Ihnen liegt, ist das Jahr 2004 fast vorüber. 
Nehmen wir uns Zeit für einen kleinen Rückblick auf nur zwei 
Ereignisse. Zunächst auf den 12. Deutschen Klempnertag vom  
29./30. Januar 2004. Diese Einrichtung wurde im März dieses  
Jahres immerhin 25 Jahre alt. Er fand statt in dem Bewusstsein,  
dass der Klempner erfreulicherweise ein vollwertiger Meisterberuf 
bleibt. Bis zur Verabschiedung des Gesetzes zur Handwerksordnung 
am 19. Dezember 2003 hatte unser Handwerk allerdings eine 
Zitterpartie zu überstehen. Die zweite nach 1997. 

Zwei verschiedene Bundesregierungen haben aus Unkenntnis über 
das wahre Tätigkeitsgebiet des Klempners versucht, ihn zu meucheln. 
Die erste wollte seinen Beruf teils dem Dachdecker und teils dem 
Installateur zuordnen. Die zweite war wohl der Meinung, dass der 
Klempner nur Dachrinnen montiert und sein Beruf deshalb in einem 
Vierteljahr zu erlernen wäre. Wegen dieser zweimaligen und durch-
aus verhängnisvollen Fehleinschätzung des Klempnerberufs hat sich 
unsere Redaktion nicht nur mit den jeweiligen Parlamentariern her-
umgeschlagen, sondern sich auch schon ab Ende 1997 für eine neue 
Berufsbezeichnung eingesetzt. 

War es anfangs noch der „Spengler“, mussten wir später erkennen, 
dass dieser Begriff  nicht europatauglich ist, weil er nämlich im Eng-
lischen wiederum zum Installateur wird. Seit dem eingangs genann-
ten Klempnertag steht die Berufsbezeichnung „Metalldecker“ zur 
Diskussion. Und damit kommen wir zum zweiten Ereignis. Die im 
BAUMETALL-Treff  engagierten, selbstständigen Klempnermeister 
haben sich am 16. Oktober 2004 einstimmig für diese Berufsbezeich-
nung ausgesprochen. Auch Rainer Schaefer, Bundesfachgruppenleiter 
Klempnertechnik im Zentralverband Sanitär Heizung Klima 
(ZVSHK), der als Gast an diesem Treff  teilgenommen hat, kann sich 
inzwischen offenbar damit anfreunden. Wir hoffen, Sie auch. Zweifler 
finden weitere Argumente in dem Bericht über den 6. BAUMETALL-
Treff  ab Seite 28. Und jeder, der seine Meinung dazu einbringen 
möchte, kann dies gerne tun. Unsere Adresse finden Sie auf dieser 
Seite oben links.

In diesem Sinne erwarte ich gerne Ihre Stellungnahme. Zunächst aber 
wünscht Ihnen das BAUMETALL-Team in alter Verbundenheit ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gutes, erfolgreiches neues Jahr.
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